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RS OGH 1938/3/30 3Ob186/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1938

Norm

ABGB §774

ABGB §787

ABGB §1253

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß sich der Noterbe auf seinen P8ichtteil den testamentarischen Erbteil anrechnen lassen muß, gilt

auch, wenn sich der P8ichtteilsanspruch nicht gegen einen Testamentserben, sondern gegen einen Vertragserben

richtet.
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